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Beschlüsse im öffentlichen Teil der
öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Amtsausschusses des 

Amtes Carbäk

Sitzungstermin: Donnerstag, 28.11.2019
Sitzungsbeginn: 19:02 Uhr
Sitzungsende: 20:45 Uhr
Ort, Raum: Sitzungszimmer des Amtsgebäudes, Broderstorf

Protokoll:

Zu 1 Begrüßung durch die Amtsvorsteherin

Zu 2 Einwohnerfragestunde

Zu 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit (ordnungsgemäße Einberufung, Anwesenheit)

Zu 4 Feststellung bzw. Änderung der Tagesordnung

Beschluss:
Der Amtsausschuss beschließt in seiner Sitzung am 28.11.2019, die geplanten Tagesordnungspunkte 
15 bis einschließlich 20 von der Tagesordnung zu nehmen

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
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AA/05/01/2019

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 9
Ja - Stimmen: 9
Nein - Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder
weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt: keine

Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen.
Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.

Zu 5 Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.09.2019 öffentlich

Zu 6 Bekanntgabe der Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils des Protokolls der letzten 
Sitzung

Zu 7 Beschlusskontrolle

Zu 8 Bericht der Amtsvorsteherin, der LVB und der Amtsleiter

Zu 9 Berufung des Amtswehrführers in das Beamtenverhältnis

Beschluss:
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Der Amtsausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 28.11.2019, dem Amtswehr-
führer ein Rederecht in dieser Sitzung einzuräumen, damit er von einer aktuellen Problematik berich-
ten kann.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

AA/05/02/2019

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 9
Ja - Stimmen: 9
Nein - Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder
weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt: keine

Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen.
Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.

Herr Gäth berichtet Folgendes:
Beim letzten Brandeinsatz im Ortsteil Steinfeld haben die Brandrohre nicht an die Hydranten gepasst. 
Die Feuerwehrleute nehmen an, dass zwischendurch eine Wartung des Hydranten durch Nordwasser 
erfolgte und er verkleinert wurde, also von einem Löschwasser- zu einem Spülhydranten umfunktio-
niert. Nun besteht die Angst, dass noch mehr Überraschungen in diesem Sinne auf die Feuerwehrleu-
te warten. 
Herr Gäth bittet daher darum, sämtliche Protokolle von Wartungen an Hydranten einsehen zu dürfen. 
Herr Pampel sichert Herrn Gäth zu, dass ihm die eingescannten Protokolle umgehend zugeschickt 
werden.

Herr Eckart, den der Feuerwehreinsatz, bei dem alle Wehren des Amtes und des Ortsteils Klein Kus-
sewitz der Gemeinde Bentwisch zusammenwirkten, persönlich betroffen hat, bedankt sich stellvertre-
tend für alle eingesetzten Feuerwehrleute bei der Amtswehrführung für das große Engagement.

Herr Prantke konstatiert, dass umgehend nach Lösungen gesucht werden muss, wo Bedarf erkannt 
wird. Eine Wehr allein hätte hier nichts auszurichten vermocht. Daher sollten auch weiterhin mögliche 
Synergien zwischen den Wehren geprüft werden.

Zu 10 Stellungnahme des Amtes zur überörtlichen Prüfung gemäß § 4 i.V. m.§ 6 Kommu-
nalprüfungsgesetz 
des Landes M-V und Abschluss des Ausräumungsverfahrens durch die untere 
Rechtsaufsichtsbehörde 
des Landkreises

Zu 11 Bestellung stellvertretende Kassenverwaltung

Beschluss:
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Gemäß § 58 Absatz 2 der Kommunalverfassung M-V wird Frau Julia Schlüter während der schwan-
gerschaftsbedingten Abwesenheit der derzeitigen Stellvertretung mit Wirkung vom 29.11.2019 bis 
zum 31.12.2019 zur stellvertretenden Kassenverwalterin des Amtes Carbäk bestellt. 

AA/05/03/2019

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 9
Ja - Stimmen: 8
Nein - Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 1

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder
weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt: keine

Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen.
Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.

Zu 12 Haushaltsrechtliche Festlegungen

Beschluss:
Der Amtsausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 28.11.2019 nachfolgende 
haushaltsrechtliche Festlegungen:
Die durch das Ministerium für Inneres und Europa zur Verfügung gestellten Muster zur Kommunalver-
fassung und Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind

1. für die Haushaltsplanung ab dem Haushaltsjahr 2020 entsprechend der neuen Regelungen in 
dem Doppik-Erleichterungsgesetz i.V.m. Doppik-Erleichterungsverordnung in der Fassung 
vom 23.07.2019 zu verwenden und

2. für die Jahresabschlüsse bis einschließlich des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 
in der bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik zu 
verwenden.

Des Weiteren werden entsprechend der Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie des Amtes Carbäk 
und der amtsangehörigen Gemeinden mit Wirkung ab dem 01.01.2017 abnutzbare bewegliche Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten nach über-
schlägigier Prüfung nicht mehr als 1.000 € netto betragen, nicht aufgenommen bzw. inventarisiert; er 
erfolgt keine Bewertung.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

AA/05/04/2019

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 9
Ja - Stimmen: 7
Nein - Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 2

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder
weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt: keine
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Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen.
Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.

Zu 13 Aufhebung der Bestellung der Leitenden Verwaltungsbeamtin des Amtes Carbäk 
gemäß § 142 Abs. 1 KV M-V

Beschluss:
Der Amtsausschuss des Amtes Carbäk hebt in seiner Sitzung am 28.11.2019 die Bestellung der 
Oberamtsrätin Simone Narajek als leitende Verwaltungsbeamtin mit Wirkung zum 01.01.2020 auf.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

AA/05/05/2019

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 9
Ja - Stimmen: 9
Nein - Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder
weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt: keine

Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen.
Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.


